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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1036 über den Schutz gegen 
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden 
Ländern und der Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Schutz gegen subventionierte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern 
(erste Lesung) 
– Annahme des Gesetzgebungsakts 
= Erklärungen 

  

 

Erklärung der Kommission zum Übergang 

Die Kommission erinnert daran, dass der Wirtschaftszweig der Union mit der neuen Methodik 

weiterhin vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden soll. Dies gilt insbesondere für 

Handelspraktiken, die auf erhebliche Marktverzerrungen zurückzuführen sind. Diesbezüglich wird 

die Kommission sicherstellen, dass – insbesondere im Zusammenhang mit möglichen nach dem 

Inkrafttreten der neuen Methodik gestellten Anträgen auf Auslaufüberprüfung – für den 

Wirtschaftszweig der Union keine zusätzliche Belastung entsteht, wenn er im Rahmen des 

Antidumping-Instruments um Schutz ersucht. 
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Erklärung der Kommission zu Artikel 23 und Interaktion mit dem Europäischen Parlament 

und dem Rat 

Die Kommission wird das Europäische Parlament und den Rat informieren, wenn sie beabsichtigt, 

einen Bericht nach Artikel 2 Absatz 6a Buchstabe c der Grundverordnung zu erstellen oder zu 

aktualisieren. Informieren das Europäische Parlament oder der Rat die Kommission darüber, dass 

ihrer Ansicht nach die Bedingungen für die Erstellung oder Aktualisierung eines Berichts nach 

Artikel 2 Absatz 6a Buchstabe c der Grundverordnung erfüllt sind, wird die Kommission geeignete 

Maßnahmen ergreifen und das Europäische Parlament und den Rat entsprechend informieren. 

 

Erklärung der Kommission zu den Berichten nach Artikel 2 Absatz 6a Buchstabe c der 

Grundverordnung 

Die Kommission wird die in Artikel 2 Absatz 6a Buchstabe c der Grundverordnung vorgesehene 

Möglichkeit, Berichte zu erheblichen Verzerrungen zu erstellen, rasch nutzen, damit interessierten 

Parteien diese Berichte zur Verfügung stehen, wenn sie Beiträge zum Verfahren vorbereiten, für die 

Artikel 2 Absatz 6a der Grundverordnung gelten könnte. Sie wird interessierten Parteien 

Orientierungshilfen zur Verwendung der Berichte an die Hand geben. 
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